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Rechtssatz

Rechtssatz 2

 

Darüber hinaus hält der Verwaltungsgerichtshof eine erhöhte Mitwirkungsp.icht eines Antragstellers im

Ermittlungsverfahren dann für gegeben, wenn es sich um einen der persönlichen Sphäre der Partei zugehörigen

Umstand (wie beispielsweise ihre familiäre, gesundheitliche oder 4nanzielle Situation) handelt, von dem sich die

Behörde nicht amtswegig Kenntnis verscha8en kann. Wenn Sachverhaltselemente im Ausland ihre Wurzeln haben, ist

die Mitwirkungsp.icht und O8enlegungsp.icht der Partei in dem Maße höher, als die P.icht der Behörde zur

amtswegigen Erforschung des Sachverhaltes wegen des Fehlens der ihr sonst zu Gebote stehenden

Ermittlungsmöglichkeiten geringer wird. Tritt in solchen Fällen die Mitwirkungsp.icht der Partei in den Vordergrund, so

liegt es vornehmlich an ihr, Beweise für die Aufhellung auslandsbezogener Sachverhalte beizuscha8en (VwGH

12.07.1990, Zahl 89/16/0069).

Schlagworte

Ermittlungspflicht, Mitwirkungspflicht

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008
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